
5. Dei\latt neiblatt zur Par1anentskorresyondenz. 4.Juni 1948. 

zu !.F_ f r I) .8 ~ b e a n t V! 0 I; tun g • 

Zu der Anfrage der Abg.W c n -d 1 und. Qenossenv~Il 22.April ft!t1\t teilte 

Dundesninister für VerDögenssicherunc und Wirtsclt~ftsplanung ~s.K rau 1 a n d 
nit: 

"Bei der Finanzlandescl.irektion Graz wurde ein Antrag auf Rückstellung naeh 

den 2.Rückstellungsgesetz eingebracht. 

nie FinanzlandeSdirektion Draz ho.t da.rnufhin rJit nesohe id von 1Q.4 .194~, 

Smter nerufung auf § 3, Abs.(l), des 2.Rückstellungsgesetzes deJ Lnndesrat Hollers­

bacher einen Sparbetro.g von S 3211.ö6zurückgestellt;den vreiterc;ehenden Antrt)8C 

auf Rückzahlung eines höheren Betrages sowie der o.ufgelo.ufenen Zinsen '!jrurde kein~ 

Folge gegeben. Aber auch dieser Bescheid ist noahnicht in Rechtskro.ft erwacr~en, 
1 

da die Fino.nzprokuratur an 27.April 1948 gegen diesen nesoheid weßeli Verfnhrens-

DangclSund wegen unr4.chtiioh0Z'~chtlioher Beurteilung die nerufung einGebracht hat. 

Il'lfolce dieser Berufung, wurde dus nundesninisteriun für VernögenssichorunG WJd lVirt­

schnftsplanung der Aufgabe enthoben, eine notswceige Eehebung des :-icscheides Swän 

§ 68 AVG in Erwägung zu ziehen. Es ist sohin unriChtig, daß die Rückstellung ü~r 

ho.Auftrag erfolgt sei.' 

Dom" tundesniilisteriul:Jl...für Voti"..JgaM.li:b.h~runG und Wirtschr~ftsplanung korn n 

Abso~iften 0.11er Rückstellungs~escheide s~tlicher Finanzlnndesdirektione~ zu, 

so daß o.ndere gleichartige in erster Insto.nz erlassene Descheide der ho.A.ufnerk­

sruikeitnicht hUtten entgehen können. 

Aus dieser Darstellung ergibt sich nachstehend~ :eeantvrortung der gestellten 

Frc.gen: 

1.) Es he.ndelt" sioh hier nicht, etwn UD die Rückzahlung einer Spende I sondern un die 

instanzoässige Entscheidung eines Rückste11ungsantr~ges, worauf den Dundes~inistoriuo 

für VeroögensEiiohv:orung und Wirtschnftsplnnung in I.Instanz vorerst kein Einfluß 

zusteht. 

2.) Aus diesen Gründen kann ein Verzeichnis jber die Erstattung von Spenclonbeträgen 

aus verfallenctl Vernöeen nicht vorgelegt we'rden. Es harrl elt sich offensichtlioh UD 

'" eine vereinzelte Entscheidung einer Fino.nzlf'.ndesdirektion, d 0. ähnliche Rückste llUJlB!~-

bescheide bism r nicht beknnnt geworden sind, aber hätten bekannt "[{orden oüssen. 

-,.-.-.-.-.-
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